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Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Elektrische Energiesysteme – Regenerative Energie 

vom 2. September 2009 

in der Fassung vom 6. November 2013 
 

Aufgrund von §§ 13 Abs. 1, 67 Abs. 3 Ziff. 8. Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) 
vom 14.10.2010 (GVBl. LSA S. 600) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. § 6 Abs. 1 Grundordnung 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 27.03.2012 (MBl. LSA S. 305) hat die Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg die dritte Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Elektrische Energiesysteme – Regenerative Energie beschlossen. 

Artikel I 

1. In der Prüfungsordnung werden im §7 die Absätze (2) und (3) wie folgt durch den Absatz (2) ersetzt: 

Alt: 
(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in Studiengängen an Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt 
wurde. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen im 
Inhalt, im Umfang und in den Anforderungen dem jeweiligen Studiengang der Otto-von-Guericke-
Universität im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzunehmen. Die Anrechnung mit Auflagen ist möglich. 

(3) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen im Ausland werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt wird. Für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studien- 
und Prüfungsleistungen von Studiengängen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und von der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen und Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
Bewertungsgrundlage ist, soweit bereits beiderseitig angewandt, das European Credit Transfer 
System (ECTS).  

Neu: 
(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in Studiengängen an Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet, soweit kein wesentlicher Unterschied 
festzustellen ist. Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen die im Ausland erbracht wurden, 
werden angerechnet, soweit kein wesentlicher Unterschied besteht. 

Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die Lissabon-Konvention vom 11. November 
1997, die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Regelungen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen 
zu beachten. 
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Bewertungsgrundlage ist, soweit bereits beiderseitig angewandt, das European Credit Transfer 
System (ECTS).  

Die nachfolgenden Absätze werden neu numeriert. 

2. In der Prüfungsordnung wird in §12 (3) folgender Satz ersatzlos gestrichen: 

Eine erfolgreich bestandene zweite Wiederholungsprüfung ist mit „ausreichend“ zu bewerten. 

Artikel II 

Diese Satzung gilt für alle Studierenden, die ab Sommersemester 2014 das Studium beginnen. 

Artikel III 

Diese Satzung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor am Tage nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Otto-von-Guericke-Universität in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik vom 06.11.2013 und des Senates der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
vom 27.11.2013. 

 

Magdeburg, 02.12.2013 

 

 

 

 

 

gez. Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan 

Rektor 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
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